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5 Min
Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
die FDP begrüßt den Ausbau von Jugendfreiwilligendiensten, wie es der Deutsche Bundestag bereits fraktionsübergreifend in der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BT-Ds. 15/5175) aus der letzten Legislaturperiode zum Ausdruck gebracht hat. Hierbei war jedoch an den Ausbau der bestehenden Dienste gedacht. Nun erleben wir eine Stagnation beim Ausbau von FSJ und FÖJ, obwohl noch immer wesentlich mehr Jugendliche dieses Angebot nachfragen als Plätze vorhanden sind und gleichzeitig die explosionsartige Bereitstellung von Freiwilligenplätzen in anderen Ministerien. 
Was aber tut nun dieser Gesetzentwurf? Er trägt nicht dazu bei das Platzangebot im FSJ/FÖJ zu erhöhen, er schafft neue Bürokratie und ist inhaltlich unausgegoren.

Die Bundesregierung betont immer wieder, dass dieser Gesetzentwurf vor allem notwendig geworden sei und schnell kommen müsse, um die bestehende Umsatzsteuerproblematik zugunsten der Träger und Einsatzstellen zu beheben. Hierin besteht überfraktionell absolute Einigkeit. Zu prüfen ist allerdings, ob der vorliegende Gesetzentwurf diesem Ziel tatsächlich gerecht wird. Wir erhalten momentan täglich Briefe aus der Praxis, die Zweifel wecken, ob der Reglungsgehalt des Gesetzes hinreichend eindeutig ist, um eine Umsatzsteuerpflicht abzuwehren. 
Überhaupt reibt sich der Leser bei der Gesetzeslektüre verblüfft die Augen. Dieses Gesetz soll eindeutig nur für die bestehenden Dienste FSJ/FÖJ gelten, nicht für den neuen Freiwilligendienst „weltwärts“. Wenn Sie aber unter der Rubrik „Kosten des Gesetzes für öffentliche Haushalte“ nachschauen, werden Sie erstaunt feststellen, dass in Bezug auf den Kindergeldanspruch dieses Gesetz nun doch einen Teil der anderen Freiwilligendienste neu regelt, allerdings wiederum nur „weltwärts“, nicht die anderen Neugründungen wie das „Freiwillige technische Jahr“. 
Dies zeigt exemplarisch, dass dem Bundestag wieder einmal ein Gesetzesentwurf in großer Hast zugeleitet wird, dessen Qualität in vielerlei Hinsicht zu wünschen übrig lässt.

Teilweise ist der Gesetzentwurf dringend notwendig, wie bei der bereits geschilderten Umsatzsteuerfrage, teilweise schießt er weit über das Ziel hinaus und allgemein bleibt er weit hinter den Erwartungen zurück.

Der Bundesrat hat dies sehr zutreffend erkannt und in seinem Beschluss vom 12.10.2007 die Bundesregierung aufgefordert, den vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuziehen und zeitnah einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der sich auf die Lösung der Umsatzsteuerproblematik beschränkt. Viele der Kritikpunkte des Bundesrates finden sich auch in den Schreiben der Verbände, die uns erreichen und zeigen, dass nicht nur mit heißer Nadel ein schlechtes Gesetz gestrickt wurde, sondern dass die Kommunikationskompetenz des Ministeriums unhaltbar ist. 
Stellvertretend für die vielen Verbände möchte ich aus einem Schreiben des CVJM-Bundesverbandes zitieren:

„Wir bedauern, dass unter diesem großen Zeitdruck gravierende Änderungen im Programm vorgenommen werden sollen, ohne dies mit den handelnden Akteuren aus der Praxis grundlegend diskutieren zu können. Außerdem lassen sich die vorgesehenen Veränderungen in keiner Weise mit den Ergebnissen der FSJ-Evaluation aus dem Jahr 2006 begründen.“

Ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal deutlich machen, dass das FSJ/FÖJ Jugendfreiwilligendienste sind und damit ein wunderbares Beispiel für das bürgerschaftliche Engagement unserer Jugendlichen. Hierzu passt das obrigkeitsstaatliche Gehabe des Ministerium ganz und gar nicht. Es ist schlicht peinlich und unakzeptabel, das Veränderungen an einem derartig wichtigen Gesetz nicht hinreichend mit den Verbänden besprochen werden. Für mich ist dies ein einmaliger Vorgang politischer Borniertheit.

Leider wirft dies ein negatives Schlaglicht auf die Arbeit des Ministeriums, welches mir auch aus der Praxis bestätigt wird. Spricht man mit Verbänden über die FDP-Auffassung, dass der neue Freiwilligendienst „weltwärts“, und natürlich auch die anderen neu geschaffenen Freiwilligendienste, im Jugendministerium gebündelt werden sollten, geht ein Stöhnen durch die Szene. Kurz gesagt, Sie haben den Ruf in punkto FSJ/FÖJ unfähig und unwillig zu sein. Die Szene ist momentan geradezu euphorisch, weil das Entwicklungsministerium genau den gegenteiligen Ruf genießt und Dinge ermöglicht, wohlgemerkt jenseits des Geldes, wovon die Träger hier seit Jahren träumen. In Sachen Verbandkommunikation erkundigen Sie sich bei Ihren Kollegen vom Entwicklungsministerium, da können Sie noch was lernen!
Trotz der Defizite im Familienministerium hält die FDP die Zerfledderung der Jugendfreiwilligendienste für nicht hinnehmbar. Es ist auch den Bürgern nicht verständlich zu machen, warum die Unfähigkeit des Familienministerium nun dazu führt, dass in anderen Ministerien eine spiegelbildliche kostspielige Bürokratie für den gleichen Sachverhalt aufgebaut werden muss. Vielmehr müssen die Defizite im Familienministerium konsequent behoben werden und die Zuständigkeit für sämtliche bestehenden und künftigen Freiwilligendienste hier verankert werden. Schließlich ist das FÖJ auch im Jugend- und nicht im Umweltministerium verankert.
Das große Manko an dem vorliegenden Gesetz ist, dass genau dieser Aspekt keine Berücksichtigung findet und damit der Zerfledderung der Freiwilligendienste Vorschub geleistet wird. 
Die Liberalen treten konsequent für gemeinsame qualitative Mindeststandards bei allen Jugendfreiwilligendiensten ein, die in einem gemeinsamen Rahmengesetz geregelt werden müssen. Selbstverständlich soll dies nur ein Rahmen zum Schutz der Freiwilligen sein und der jeweilige Dienst seinen individuellen und spannenden Charakter weiterhin entfalten können. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Bisher ist es so, dass ein äußerst geringer Beitrag zur Gesetzlichen Rentenversicherung für alle Teilnehmer des FSJ/FÖJ entrichtet wird. Dieser Beitrag entspricht bei weitem nicht den Beiträgen zur GRV, die für Wehr- und Zivildienstleistende entrichtet werden, um ihnen durch die Ableistung des Pflichtdienstes keinen Nachteil beim Renteneintritt erwachsen zu lassen. Ich finde, dass bei einer Erhöhung der FSJ-Dauer auf maximal zwei Jahre politisch nochmals überlegt werden sollte, ob eine Anhebung der Rentenbeiträge auf das Niveau der Zivildienstleistenden nicht opportun wäre. Was jedoch gar nicht geht – und da schaue ich besonders ärgerlich auf die Kollegen von der Sozialdemokratie – dass ein Dienst „weltwärts“ eingerichtet wird und dieser überhaupt keine Zahlungen zur Rentenversicherung auslöst. Und dies angesichts von 70 Mio. Staatssubventionen. Wie soll ich denn den jungen Menschen noch erläutern, wie wichtig die Eigenvorsorge zur Rente ist, wie wichtig der Abschluss der so genannten Riester-Rente ist, wenn hier mal eben nebenbei beschlossen wird, das es für Jugendliche über die Dauer von zwei Jahren überhaupt nicht notwendig sei, irgendwelche Zahlungen in die GRV zu tätigen? Das kann doch wohl nicht ihr erklärter Ernst sein! 
Die Koalition erhöht also erst das Renteneintrittsalter von 65 auf 67, also um 2 Jahre, um bei längerer Lebenserwartung den Einzahlungszeitraum auszuweiten und hält es danach nicht für notwendig, dass junge Menschen in die GRV für genau diesen Zeitraum einzahlen. Meine Damen und Herren, ich wage zu behaupten, dass sogar Sie Ihre eigene Politik nicht mehr verstehen. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch wie notwendig ein gemeinsames Rahmengesetz für die Freiwilligendienste ist.

Ich hoffe, dass die Bundesregierung bereit ist, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
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